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Vox populi, vox dei...
In der lebhaften Aussprache des Nationalrates über

die Vollmachtenbeschlüsse betreffend die schweizerische
Filmwochenschau fielen einige interessante Worte von
Leuten, die im Rat mit ihrer Meinung Gewicht haben.
So sagte — wir folgen einem Bericht in der «Thur-
gauer Arbeiterzeitung» — der Sozialist Dr. Schmid von
Oberentfelden folgendes:

«Daß der Bundesrat eine Filmzensur einführen mußte, ist

klar; es ist auch klar, daß eine schweizerische Filmivochenschau

geschaffen werden mußte. Doch geht der hierfür in Frage
kommende Vollmachtenbeschluß zu weit. Der Gedanke, daß

man von oben herab dem Volke das vorsetzt, was es zu sehen

hat, ist unsympathisch, wenn nicht verhaßt. Wir vom Zeitungsgewerbe

befürchten, daß dieser Zwang auch auf andere
Gebiete übertragen werden könnte und das muß verhindert werden.

Die Wochenschau soll so gut geschaffen werden, daß

Publikum und Kinobesitzer sie verlangen. Redner kann dem

vorliegenden Vollmachtenbeschluß nicht zustimmen.»
Dut tw eiler-Zürich teilt die Bedenken der Vorredner

über diesen Vollmachtenbeschluß. Nicht Zwang, sondern gute
Qualität der Wochenschau, ist der Weg, der zu gehen ist.

H ub er-St. Gallen (soz.) wendet sich gleichfalls gegen die
Tendenz der geistigen Beeinflussung von oben. Trotzdem
empfehle sich hier Zustimmung zum Beschluß. An einer
Seite ist aber Kritik zu üben: Es darf nämlich nicht Sitte
werden, daß der Bundesrat für alles und jedes Stiftungen
errichtet, wie hier für die Filmwochenschau.

Man wird aus diesen paar Voten heraushören, daß
manche unserer Volksvertreter in Bern keineswegs blind
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